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 RECHT    BERECHNUNG DER PFÄNDUNGSGRENZEN 

Netto ist nicht Brutto minus X
Pfändungsfreibetrag: Beim Überlassen des Dienstwagens zur privaten Nutzung ist „netto nicht gleich netto“. 
So können Sie Nachzahlungen vermeiden.

in der Lohnabrechnung des Arbeitneh-
mers ist. 

1-Prozent-Regel

Dass der Wert des Sachbezugs, wenn kein 
Fahrtenbuch geführt wird, sich grundsätz-
lich mit 1 % des Bruttolistenpreises des Fahr-
zeugs (zusätzlich Sonderausstattung) zum 
Zeitpunkt der Erstzulassung bemisst, ruft 
bei Fachleuten ebenfalls kein Erstaunen her-
vor. Ebenso wenig, dass der geldwerte Vor-
teil für die Nutzung des Fahrzeugs für Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 

nach der sogenannten 0,03-%-Regelung  
(also 0,03 % des Listenpreises für jeden Ent-
fernungskilometer) zu berücksichtigen ist.

Ebenso ist seit Langem anerkannt, dass 
der unpfändbare Teil des Arbeitseinkom-
mens dem Arbeitnehmer in Geld und da-
mit nicht in Sachleistungen auszubezah-
len ist. Nach Satz 5 der oben genannten 
Norm, die die Sachbezüge als Teil des Ar-
beitsentgelts gestattet, darf allerdings der 
Wert der Sachbezüge (beziehungsweise 
alternativ die Anrechnung von überlasse-
nen Waren) die Höhe des pfändbaren Teils 
des Arbeitsentgelts nicht übersteigen. 

Zunächst unspektakulär erscheint 
eine Entscheidung des BAG vom 31. Mai 
2023 (Az. 5 AZR 273/22) bezüglich der zu 
berechnenden Nettoeinkünfte eines 
Dienstwagenfahrers, der sein Fahrzeug 
auch privat nutzen durfte. Doch wie so oft 
liegt der Teufel im Detail.

Dabei ist es zunächst keine Überra-
schung, dass die vereinbarte Überlassung 
eines Dienstwagens an den Arbeitnehmer, 
den dieser auch privat nutzt, eine Gegen-
leistung für die geschuldete Arbeitsleis-
tung und damit ein abzurechnender Sach-
bezug (§ 107 Abs. 2 Satz 2 Gewerbeordnung) 
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Der unpfändbare Teil des Einkommens ist dem Arbeitnehmer in Geld auszuzahlen und nicht in Sachleistungen wie dem Dienstwagen.
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Dem Arbeitnehmer muss der unpfändbare 
Teil seines Arbeitsentgelts verbleiben (BT-
Drucksache 14/8796 S. 25; BAG vom 
24.03.2009 – 9 AZR 733/07, Rn. 16).

Der konkrete Fall

Ein (ehemaliger) Arbeitnehmer aus Nie-
dersachsen machte gegen seinen (ehema-
ligen) Arbeitgeber Lohnansprüche, genau-
er gesagt Auszahlungsansprüche des 
Nettolohns, geltend. Er forderte für mehr 
als drei Jahre die Nachzahlung von Netto-
lohn in Höhe von knapp 30.000 Euro. Hatte 
das Arbeitsgericht die Lohnzahlungsklage 
zunächst abgewiesen, verpflichtete das 
Landesarbeitsgericht den Arbeitgeber zur 
Zahlung.

Der Arbeitgeber hatte das Bruttomo-
natsgehalt, den geldwerten Vorteil für die 
Pkw-Nutzung und die Entfernungskilome-
ter zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
berücksichtigt. Aus dieser Summe hat der 
Arbeitgeber das Nettoentgelt (also den 
Lohn nach Abzug der Steuern und der So-
zialversicherung) berechnet und die bei-
den geldwerten Vorteile aus der Fahrzeug-
nutzung abgezogen.

Naturalleistung Dienstwagen

Bei der Berechnung der Begrenzung nach 
§ 107 Satz 2 Abs. 5 GewO (Gewerbeord-

nung) ist die Berechnung des pfändbaren 
Einkommens nach § 850 e Nr. 3 Satz der 
Zivilprozessordnung vorzunehmen. Es 
sind Geld- und Naturalleistungen zusam-
menzurechnen. Zu den Naturalleistungen 
gehört eben auch die Überlassung des 
dienstlichen Fahrzeugs zur privaten Nut-
zung.

Richtungsweisend ist jedoch, dass der 
nach § 8 Abs 2 Satz EstG anzusetzende 
geldwerte Vorteil für die Nutzung des 
Fahrzeugs zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte (0,03 %) nach Klarstellung des 
BAG nicht bei der Berechnung des pfänd-
baren Einkommens einzubeziehen ist. 

Es handelt sich hierbei nicht um eine 
Naturalleistung im Sinne der Regelung der 
Zivilprozessordnung (ZPO), sondern um 
einen rein steuerlichen Korrekturposten 
für einen pauschalen Werbungskostenab-
zug. Dieser ist bei der Berechnung des 
pfändbaren Einkommens nach § 850 e  
Nr. 3 Satz der ZPO nicht zu berücksichti-
gen. Mithin kann sich hieraus ein höherer 
Auszahlungsbetrag im Nettolohnbereich 
ergeben, wenn der Abzug durch den Wert 
der Sachbezüge zu einer Unterschreitung 
des pfändbaren Einkommens führt. Von 
dem sich daraus ergebenden Nettoein-
kommen darf gem. § 107 Abs. 2 S. 5 GewO 
ein Nettoabzug für die Zurverfügungstel-
lung des Pkw nur in der Höhe erfolgen, wie 
es die Pfändungsfreigrenzen zulassen (vgl. 

zur Berechnung BAG vom 24.03.2009 – 9 
AZR 733/07).

Pfändungsgrenzen

Weiterhin sind die weiteren einschlägigen 
Regelungen zur Pfändungsfreigrenze und 
zum pfändbaren Einkommen aus der ZPO 
nicht zu vergessen. Da die Vorinstanz zu 
diesen Aspekten (zum Beispiel zu berück-
sichtigende Einkünfte der unterhaltsbe-
rechtigten Personen, etwa des Ehegatten) 
und den für die Steuerberechnung und Be-
rechnung der Sozialversicherungs-Beiträ-
ge erforderlichen Tatsachen nichts festge-
stellt hatte, wurde die Sache wiederum zur 
„Nachbesserung“ an das LAG verwiesen.

Es bleibt jedoch bei der Tatsache, dass 
die Berechnung des Nettolohns nicht ein-
fach durch den Bruttolohn abzüglich der 
steuer- und sozialrechtlichen Abgabe und 
minus Sachbezüge/geldwerten Vorteil er-
folgen kann. Im Zweifel ist immer der Fach-
mann zurate zu ziehen, der die richtigen 
Zusammenhänge der Normen, die bei der 
Auszahlung des Nettolohns zu berücksich-
tigen sind, kennt und zu interpretieren 
weiß. Ansonsten kann es bei dem wohl-
meinenden Arbeitgeber, der ein Dienst-
fahrzeug zur Verfügung stellt, zu erhebli-
chen Nachzahlungen kommen. � I. Pichler
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Inka Pichler ist Rechtsanwältin und  

Fachanwältin für Verkehrsrecht sowie 

Head of Legal Fleet bei der Kanzlei Voigt 

Rechtsanwalts GmbH. 

Die Pfändungsfreigrenzen sollten exakt berechnet werden. Sonst droht Ärger.


